
EU-Wahl 2019: Wie mächtig ist Europas Volksvertretung?
Den Parlamentariern ist es gelungen, ihre informellen Mitwirkungs- und Kontrollrechte stetig auszubauen.
Im Mai des kommenden Jahres wählen EU-Bürgerinnen und -Bürger zum neunten Mal die Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Die Europawahlen 2019 finden in Zeiten von Krisenpolitik und Euroskeptizismus statt, in denen viele den Einfluss der Bürgerinnen und Bürger auf EU-Entscheidungen als marginal betrachten. Tatsächlich ist das Europäische Parlament – die europäische Volksvertretung – so mächtig wie nie zuvor und baut seinen Einfluss kontinuierlich aus. Seitdem das Europäische Parlament im Jahr 1979 zum ersten Mal direkt gewählt worden war, nahm die Wahlbeteiligung über die Legislaturperioden stetig ab. 2014 lag sie bei nur mehr 42,61 Prozent. Dem diametral entgegensteht der ständige Zuwachs an Kompetenzen eben dieses Parlaments im europäischen Entscheidungsfindungsprozess. 91 Prozent aller EU-Entscheidungen fallen unter das ordentliche Gesetzgebungsverfahren, in dem das Parlament gleichberechtigt mitbestimmt. Das Parlament hat aber nicht nur formal an Beteiligungsrechten gewonnen. Informell geht die Rolle des Europäischen Parlaments in vielen Politikbereichen weit über die Vertragsgrundlagen hinaus. Dies liegt nicht zuletzt am Europäischen Parlament selbst, das unter Einsatz vielfältiger Verhandlungsstrategien unermüdlich an seinem institutionellen Machtzuwachs arbeitet. Beispielhaft für einen solchen informellen Machtzuwachs steht die umstrittene europäische Handelspolitik – insbesondere die höchst politisierten Freihandelsabkommen mit Kanada (Ceta) und den Vereinigten Staaten (TTIP). Grund für Kritik aus der Zivilgesellschaft boten unter anderem die mangelnde Transparenz der Verhandlungen sowie die vermeintlich geringfügige Beteiligung von Parlamenten auf europäischer Verhandlungsseite. Tatsächlich jedoch war das Europäische Parlament so umfangreich wie in keinem Abkommen zuvor über die Verhandlungen informiert. Das liegt zum einen an den neuen Rechten, die mit dem Vertrag von Lissabon in Kraft traten. Nach den neuen Vertragsgrundlagen steht dem Parlament sowohl ein Informations- als auch ein Ratifikationsrecht bei internationalen Abkommen zu. Zum anderen interpretierte das Europäische Parlament sein Recht auf Berichterstattung und Information so umfassend, dass ihm im Falle von Ceta und TTIP Zugang zu allen Verhandlungsdokumenten gestattet wurde. Darunter fiel auch das Verhandlungsmandat der Europäischen Kommission, auf das das Parlament bereits seit Jahrzehnten Zugriff gefordert hatte. Neben dem Zugang zu sämtlichen Verhandlungsdokumenten wurden die Parlamentarier auf Wunsch sowohl vor als auch nach jeder Verhandlungsrunde der Europäischen Kommission mit Kanada und den Vereinigten Staaten über den Stand der Verhandlungen unterrichtet. Darüber hinaus initiierte das Europäische Parlament eigene Gespräche mit den Verhandlungspartnern, zum Beispiel den Vereinigten Staaten, und sicherte sich so informelle Mitwirkung an den Verhandlungen. Diese informellen Rechte hat sich das Europäische Parlament zum größten Teil selbst erkämpft. So schreckten die Parlamentarier in früheren Abkommen wie Acta etwa nicht davor zurück, von ihrem vertraglich zugesicherten Vetorecht Gebrauch zu machen. Auf diese Art ließ das Europäische Parlament früh seine Muskeln spielen und strafte so die Kommission für die mangelnde Einbindung in internationale Verhandlungen ab. Derartige Warnschüsse trugen freilich zu einer Stärkung des Europäischen Parlaments in den späteren Ceta- und TTIP-Verhandlungen bei.
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